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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König, 
Tobias Reiß, Tanja Schorer-Dremel, Gudrun Brendel-Fischer, Petra Guttenberger, 
Dr. Franz Rieger, Josef Schmid, Karl Straub, Walter Taubeneder und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner, Dr. Hubert Faltermeier, Prof. 
(Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Hans Friedl, Tobias 
Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Transparenzregister – Gebührenbefreiung und Erhalt der Mitteilungsfiktion für 
gemeinnützige Vereine und andere steuerbegünstigte Körperschaften 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, bei 
steuerbegünstigten Körperschaften auf eine Gebührenerhebung für die Führung des 
Transparenzregisters gänzlich zu verzichten, um zusätzlichen Verwaltungsaufwand für 
diese Körperschaften von vornherein abzuwenden. Damit ist die bislang geforderte Be-
antragung einer Befreiung hinfällig. Die Staatsregierung wird zudem aufgefordert, sich 
auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Mitteilungsfiktion für steuerbegünstige 
Körperschaften erhalten bleibt. 

 

 

Begründung: 

Durch die Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV) vom 08.01.2020 sind 
Vereinigungen, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, ab 2020 von der Gebühren-
zahlung des Transparenzregisters befreit, wenn sie jeweils rechtzeitig einen Antrag auf 
Befreiung von der Gebührenzahlung stellen. Ein Antrag auf Befreiung ist gegenüber der 
Bundesanzeiger Verlag GmbH per E-Mail zu stellen. Der Antragsteller muss im Antrag 
die steuerbegünstigte Körperschaft genau benennen und seine Antragsberechtigung, 
z. B. durch einen Vereinsregisterauszug, nachweisen. Zum Nachweis der Steuerbe-
günstigung (Gemeinnützigkeit) ist der Feststellungsbescheid oder, sobald dieser vor-
liegt, nur der letzte Freistellungsbescheid beizufügen. Der Antrag kann für das laufende 
Kalenderjahr gestellt werden. Die Bearbeitung des Antrags auf Befreiung stellt dem-
nach für die Körperschaften einen bürokratischen Aufwand dar, vor allem im Hinblick 
auf die Gebührenhöhe. Sie beträgt derzeit 4,80 Euro jährlich, so dass Körperschaften 
unterschiedlich entscheiden, wenn sie zur Zahlung aufgefordert werden. In Zukunft 
sollte bei steuerbegünstigten Körperschaften von einer Gebührenerhebung Abstand ge-
nommen werden. Infolgedessen muss auch kein Antrag auf Befreiung mehr gestellt 
werden. 

Durch die Streichung der bislang geltenden Mitteilungsfiktion in § 20 Abs. 2 Geldwä-
schegesetz (GwG) entstünde für die hiervon betroffenen Eintragungspflichtigen zukünf-
tig die Verpflichtung, die in § 19 Abs. 1 GwG geforderten Angaben der registerführenden 
Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister positiv mitzuteilen. Diese Pflicht würde 
neben den bereits existierenden Eintragungs- bzw. Meldepflichten in das Handels-, 
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Partnerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Unternehmensregister bestehen. Es 
käme also zukünftig zu notwendigen Mehrfachmeldungen durch die Meldepflichtigen 
an verschiedene Register. Auch bestünde damit die Pflicht zur Aktualisierung der Daten 
in den einschlägigen Registern. 

Neben dem enormen Verwaltungsaufwand würde diese Mehrfachmeldung auch die 
Gefahr von Fehlern erhöhen. Es sollten vielmehr weitere Alternativen zu der Umstellung 
des Transparenzregisters auf ein Vollregister in Betracht gezogen werden, wie bei-
spielsweise durch eine Vernetzung der vorhandenen Register. 

Einerseits würde – wie bisher – der Aufwand für die Eintragungspflichtigen möglichst 
gering und zudem die Datenqualität hochgehalten werden, weil die anderen öffentlichen 
Register weiter als Quelle dienen würden. Andererseits würden sich die Angaben zu 
den wirtschaftlich Berechtigten zentral im Transparenzregister finden. Das würde eine 
erhebliche Erleichterung für die Behörden und die geldwäscherechtlich Verpflichteten 
bedeuten. 

Zudem würde eine Vernetzung sämtlicher vorgenannter Register neben der Vermei-
dung eines nicht zwingend erforderlichen bürokratischen Aufwandes auch für eine er-
hebliche Kosteneinsparung bei den Betroffenen führen. 

Vor diesem Hintergrund sollte die vom Gesetzgeber erwogene Alternative der Nutzbar-
machung der Daten anderer Register nicht vorschnell aufgegeben werden. Gerade im 
Zusammenhang mit der Open-Data-Politik des Bundes und auch der EU bestünde eine 
Möglichkeit für eine sinnvolle Vernetzung der unterschiedlichen Register. 

 

 



Eines wünsche ich mir, nämlich dass die Gastronomie baldmöglichst wieder öffnet; 
dann haben wir endlich wieder einen Stammtisch, wo einige dieser Wortbeiträge 
eindeutig hingehören. – Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen 
Abend, wir haben Zeit gespart.

(Beifall bei der SPD)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vielen Dank, Herr Abgeordne-
ter. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich eine Zwischenbemerkung machen und 
Sie fragen soll, was ein Pager ist. Ich habe einen grandiosen Nachbarn hier zu 
meiner Rechten, der hat’s mir erklärt; ich hab’s verstanden. Alles in Ordnung! Vie-
len Dank! Das nächste Mal mache ich das, wenn ich bei euch oben bin.

(Zuruf)

– Das war perfekt. 

Verehrte Damen und Herren, weitere Wortmeldungen haben wir nicht. Damit ist die 
Aussprache geschlossen.

Die Abstimmung wird nach Rücksprache mit dem Landtagsamt morgen am Ende 
des Plenums stattfinden. Das macht auch Sinn, weil es thematisch in dieses ganze 
Umfeld hineinpasst. Sie wissen selber, das dauert zwei, drei Minuten. Das wird uns 
sicherlich nicht sonderlich aufhalten. 

Die Anträge unter der Rangziffer 6 in der Reihenfolge der Beratung der zum Ple-
num eingereichten Dringlichkeitsanträge, nämlich die Drucksachen 18/14245, 
18/14263 und 18/14264, werden an den federführenden Ausschuss überwiesen. 

Ebenso werden die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/14246 bis 
18/14250 und 18/14265 sowie 18/14266 im Anschluss an die heutige Sitzung an 
den jeweils federführenden Ausschuss überwiesen.

Damit sind wir am Ende der Sitzung angelangt. Ich wünsche einen guten Nachhau-
seweg. Wir sehen uns spätestens morgen Nachmittag um 13 Uhr wieder. Die Sit-
zung ist geschlossen.

(Schluss: 21:21 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/14266 

Transparenzregister - Gebührenbefreiung und Erhalt der Mitteilungsfiktion für 
gemeinnützige Vereine und andere steuerbegünstigte Körperschaften 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Tobias Reiß 
Mitberichterstatter: Martin Hagen 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 51. Sit-
zung am 18. März 2021 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried 
Bausback, Alexander König, Tobias Reiß, Tanja Schorer-Dremel, Gudrun 
Brendel-Fischer, Petra Guttenberger, Dr. Franz Rieger, Josef Schmid, Karl Straub, 
Walter Taubeneder und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner, Dr. Hubert Faltermeier, Prof. 
(Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Hans Friedl, Tobias 
Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Drs. 18/14266, 18/15010 

Transparenzregister – Gebührenbefreiung und Erhalt der Mitteilungsfiktion für 
gemeinnützige Vereine und andere steuerbegünstigte Körperschaften 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, bei 
steuerbegünstigten Körperschaften auf eine Gebührenerhebung für die Führung des 
Transparenzregisters gänzlich zu verzichten, um zusätzlichen Verwaltungsaufwand für 
diese Körperschaften von vornherein abzuwenden. Damit ist die bislang geforderte Be-
antragung einer Befreiung hinfällig. Die Staatsregierung wird zudem aufgefordert, sich 
auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Mitteilungsfiktion für steuerbegünstigte 
Körperschaften erhalten bleibt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 

auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine. Ent

haltungen? – Keine. Die fraktionslosen Abgeordneten? – Es sind im Moment keine an

wesend. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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